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No . 2Z

MMche Anzetzeil.
Montags , re» istmJmni 1761.

I. Verordnung.
Wir Friderich der fünfte, von GOtkes Gnaden, König zu Dännv

machNorwegen, der Wenden und Gothen ; Herzog zu Schleswig, Holstein,
Siormarn und d;r Ditmarschen , Graf zu Oldenburg

und Dellmenhorst re. re.
<̂ hun kund hiemit : Daß auf die abseiten Unserer Oldenburgifchen Regie-

rungs , Canzeley bey Uns geschehene
'

allerunterthänigste Vorstellung :
Wasgestalt es zur Bequemlichkeit der Reisenden gereichen , auch, sonst von gu¬
tem Nutzen seyn würde, wenn die zur Neuenburg ehedem etablirt gewesene, seit
Jahren aber eingegangene Reihe- Fuhren auf dem alten Fusse wieder hergestellet
werben könnten ; Wir Uns aüergnadigstveranlasset gefunden, das von Unserm
Land - Gerichte zur Neuenburg deshalb in Vorschlag gebrachte und zwischen
demselben und den dasigen Fuhrleuten, Dierck Popken, Joh. Rencke Frerichs,
Joh . Friederich Decken, Friederich Lüers , und Jvh. Hinrich Koch verabredete
Reglement hiedurch folgendergestalt allerhöchst zu autorisiren und zu approbiren:

r ) Daß obbenannte r Fuhrleute alle und jede Fuhren und Vorspann, so
inNcuenburg, Verbürg und Astede künftig verlanget werden , für Reisende
übernehmen , alle andere aber , so in der Rolle nicht mit ausgenommen sind,
sich solcher Fuhren und Vorspann, bey Verlust der Fracht und willkührlicher
Brüche enthalten sollen ; wobey Wir jedoch hohen Standes - Personen und

- deren vornehmsten Ministern, ingleichen Unser» jammtlichen einheimischen Be¬
dienten das Recht Vorbehalten , ihre Fuhre» und Vorspann nach Willkühr
aussxr der Rolle zu nehmen.'

2) Daß diesen Fuhrleuten nicht aufgebürdet werden solle, sich ausserhalb
Neuenburg , Vorburg und .Astede, an einem andern Orte .mit ihren Wagen



und Pferden einzufinden , um allda zu laden , oder sich mit Vorspann weiter
auf Ordonnanz zu begeben , sondern es von ihrem sreyen Willen abhängen
möge : ob sie selbige übernehmen wollen ; jedoch , daß in so ferne sie dergleichen
übernehmen , ihnen sodann obliegen solle, mittelst Zurücklassung einer hinläng¬
lichen AnzahlPferde, oder Bestellung anderer , dahin zu sehen, daß ihre mitler-
weile in Neuenburg etwa vorfallende Tour gehörig abgewartet werde.

z ) Daß einheimische Reisende für jede Meile von Neuenburg weiter in¬
nerhalb Unserer beyden Grafschaften Oldenburg und Dellmenhorst hinkünftig
zu zahlen haben : Im Sommer , von Ostern bis Michaelis : Für 2 Vorspann -
Pferde z 8 Gr . Für z Pferde 54 Gr . Für 4 Pferde 62 Gr . Für 6 Pferde
1 Rthlr . 12 Gr . Im Winter , von Michaelis bis Ostern : Für 2 Vorspann -
Pferde 42 Gr . Für z Pferde 5 8 Gr . Für 4 Pferde 66 Gr . . Für 6 Pferde
1 Rthlr . 18 Gr . Für einen Ordonnanz -Wagen , im Sommer : Eine Person
zo Gr . Zwey Personen zusammen z 6 Gr . Drey Personen 44 Gr . Vier Per¬
sonenf2Gr . Fünf Personen 60 Gr . Im Winter : Eine Person zsGr .
Zwey Personen zusammen 42 Gr . Drey Personen 48 Gr . Vier Personen
5 4 Gr . Fünf Personen 62 Gr . Frembde Reisende zahlen von Neuenburg
weiter innerhalb nur besagter Grafschaften für jede Meile , beydes im Sommer
und im Winter : Für jedes Vorspann -Pferd 24 Gr . Und für einen Ordon¬
nanz-Wagen : Eine Person z 6 Gr . ZweyPersonen zusammen 44 Gr . Drey
Personen 5 2 Gr . Vier Personen 6oGr . FünfPersonen 68 Gr .

( Die Fortsetzung künftig . )
il. Gericht !. Proclam . und Publicat.

1 . Es entstehet über weyl . Heycke Jckels , gewesenen Kötbers , zum Hamffiek,
warder -Mohr , nachgelassene sämtlicheGüther , Schulden halber, beym
hiesigen Landgericht , ein Concurs . r ) Angabe den zosten Junii ,
2) Deduct . den 8ten Julii , z ) Priorität - Ukthel den rosten Julii ,
4) Vergantung oder Löse den rten Sept . a . c.

2 . Es entstehet über Boycke Gerdes , zu Okens , Esenshammer Kirchspiel,
und dessen gelammte Haabseligkeit , Schulden halber, beym Oevetgön -
nischen Landgericht , ein Concurs. 1 ) Angabe den zosten Junii a. r .
2) Deduct . den 2 >sten Julii . z) Priorikäts - Urthel den 1 sten Sept .
4 ) Vergantung oder Löse den 25 sten Sept .

Z. Es wird hiemit zu jedermanns Wissenschaft gebracht , daß die Lieferung
von einer Parthey von 56 Eichenen,Bohlen, und 164 Hamburger -
Diehlen , Behuff Reparation der Stadts - Brücken, am r ' Junii a . c.
Vormittags auf dem Rathhause hieselbfl öffentlich an den Mindstfor-
derndeN ausgednngen werden solle, und können -die ferner» Nachrichten



und Besticke davon auf dem Rachhause vorher ekngesehen werden.
Decretum Oldenburg in Curia , den 26May 176 - .

Bürgermeistersund Rath Hieselbst.
4. Es wird hiemkt zu jedermanns Wissenschaft gebracht , daß die Lieferung

Des gehörigen Holzes , wie auch die übrige Arbeit , Behuff Setzung
eines neuen Wüppen - Baums auf dem Stau Hieselbst , nach dem
Bestick, welcher in Curia eingesehen werden kan, am , 6tenJumi a . c.
Vormittags auf hiesigemRathhaufeöffentlich an den Mindstfvrdernden
außgedungen werden sollen . Decretum Oldenburg in Curia , den
26sten May 1761.

Bürgermeisters und Rath , hiestlbst.
s. Bey dem Oberahmer -Gericht zu Goedens sind ad instantiam weyl. Renke

Brahms Erben , und deren refpective Vormundes, zur baldigen Be¬
richtigung des Status bonorum und derErbtheilung, wider alle, welche
an Extrahenten und dessen Curanden Erblassere Spruch und Fvderun-
gen , auch wegen unberichtigter Sachen Gegen - Federungen haben,
Edictales ad annotandum et justificandum credita , sodann ad Uqui-
dandum , cum termino reproductionis auf den zehnten Junii dieses
1761 sten Jahres, sub solitis juris Clausulis erkannt . Frivag. ,

m. Bremer Geldcorrrs.
Gute ° besser als Gold r 5 proc.

IV. Bremer Getreyde - Preise.
Weißen Englischer 90 - 105 Gold .

Wurster 82 - - -
Rocken Danziger 6o - - -

Sandrvcken 60 - - -
Getrockneter 56 - 58 -

Gerst Östfr .Winter 40 - - Ln Gold.
Sommer z 8 - -

Haber weisser Zs - 36
schwarz, u . bunt, za - -

BohnenOstfr. 80 - - Silberg .
V . Privatsachen.

r . Von denen Hochgräfl. Bcntinckschen Vorwerks Ländereyen und Gebäuden
fallen auf Georgi > 7 62 . folgende aus der Pacht ; als zu Blexersande :
1 ) Diejenige 84^ Jück so Reinert Cornelius , und 2 ) die 97 Juck so
Meinert Cornelius bisher m Pacht haben z ) DerHamm von 22z Juck
so Hi

'
nrich Buse, 4) 20Zück iziR . so Rencke Piecksen, s) 22 Juck

, izi ^ R. und 6) 24 Zück 4 R . so der VerwalterSchnctter, 7) 2-Jück
2z R . so - Dode Rohlffs bisher heuerlich genvtzet . Zu Roddens :
8 ) Das Haus nebst «OsJück 58 N. so Joh Ernst Cordes bisher be¬
wohnet. s) i2 ' Jück - 2s R. soReinerCornelius und rc») rLoJück



so Reiner Zlcksen Erben bis hiezu in Heuer gehabt. Zu Seefeld:
11 ) n6 Jück so Meinert Hüpers , ir ) Das Haus nebst 125 Iück
so Jde Franckftn, i z ) Das Haus nebst 124z Jück so HinrichPeters,
14) Das Haus mit 68 Jück so Johann Friedlich Janssen , und
, f ) Das Haus nebst 7 s Jück so Addick Schlichting gegenwärtig in
Heuer haben , sodann i6 ) das sogenannte Mühlen -Land . Zu Neuen-
hoben : 17) Die n 9 Jück, welche Reiner Cornelius und r8 ) das
Haus mit 80 Jück, welches Christian Krey bisher in Pacht haben.Da nun zu anderweitigen Verpachtung vorbemeldeter Pachte Stücke
Terminus auf den r zten Jun. wird seyn der Sonnabend nach dem
Zten Sonntage post Trinitatis, anberahmet worden ; so wird solches zu
federmannS Wissenschaft gebracht , damit diejenige , welche ein oder
anderes von obigen Stücken zu pachten gewillek, am bemeldetenTage
Vormittags gegen ro Uhr , vor Hochgräfl. Rente -Kammer Hieselbst
sich einfinden, die Conditivnes vernehmen und nach Gefallen accordiren
können. Varel aus der Rente -Kammer den 22sten May 1761 .

2l . w . Wardenburg .
2 . Es sind von dem Corpore Constitutionum Oldenburgicarum noch einige

Exemplar mit dem Register, und ersten Suppliment , neugebunden ,
um einen ganz billigen Preis , bcy dem Buchbinder Herrn Strohm
zu haben ; auch sind bey demselben die Jubel- Predigten, so 1749 . hier
in der Stadt von den Herrn Predigern, und von dem sel. Hrn. Pastor
Probst zu Strückhausen , gehalten worden , zu haben,

z . Herr Timper in Abbehausen verkauft p. Content in Louisdor , Salz die
Tonne a 4Rthlr . und den Sack zu 2 Rthlr . bey Scheffeln aber kn
kleinemGelds zu z 8 Gr. wer dergleichen benöthiget,geliebe sich forder-
samst zu melden.

4 . Es dienet hirmit zur Nachricht, daß Madame Oeljemanns wiederum 'Hieselbst
angelanget sey , und ihre Dienste zum Unterricht vor junges Frauen¬
zimmer in der Französis. Sprache und allerhand Hand-Arbeit anhiete .

s . Es hat der hiesige Tischler - Amts - MeisterFriderichChristian Günther ein
noch neues Kunst - Drechsler - Gestell und einen neuen Eichenen Klei¬
derschrank zu verkaufen. Liebhaber zu einem oder dem andern, können
sich bey ihm einfinden und accordiren.

Beförderungen .
Zbro Königl. Mas . haben Herrn Bolken, bisherigen Advocaten zu Varel,

zum Amtmann zu Westerstede und Ape , wie auch den Stud . Theol . Herrn
Magnus Ravit zum Prediger zu Waddens aliergnädigst ernannt.
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